
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/2/5 7Ob24/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1958

Norm

ABGB §431

AußStrG §174 D

AußStrG §177

KO §1

Rechtssatz

Der nach der Einantwortung über das Vermögen des Erben erö8nete Konkurs umfaßt auch die dem Erben aus dem

Nachlaß zugefallenen Liegenschaften und Unternehmungen, und zwar die Liegenschaften ohne Rücksicht darauf, ob

die Einverleibung des Eigentumsrechtes des Erben bereits erfolgt ist oder nicht.
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